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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche abweichenden Zuteilungsregeln im Rahmen der Anschlussunterbrin-
gungen in den Landkreisen vereinbart sind und zu welcher Anzahl zu erfüllen-
der Anschlussunterbringungen diese Regeln für die einzelnen Gemeinden je-
weils führen, also wie viele Asylbewerber aufgrund ihres Anspruchs auf eine
Anschlussunterbringung theoretisch in der jeweiligen Kommune untergebracht
sein müssten (monatliche Auflistung seit dem Jahr 2017);

2. wie viele bestehende Anschlussunterbringungen es in den einzelnen Gemein-
den tatsächlich monatlich gab (Auflistung seit dem Jahr 2017);

3. wie viele Wohneinheiten hierfür jeweils angemietet oder erworbene Wohneinhei-
ten zur Verfügung gestellt wurden (monatliche Auflistung seit dem Jahr 2017);

4. welche monatlichen und sonstigen Kosten sich in diesem Zusammenhang für
die einzelnen Kommunen ableiten lassen (Auflistung seit dem Jahr 2017);

5. in welchem Umfang diese Kosten durch welche Stellen kompensiert wurden;

6. welche Konsequenzen es für Kommunen sowie vorhandene, vorgehaltene
Wohneinheiten haben kann, sofern sich trotz der Absicht, die Quote der An-
schlussunterbringungen zu erfüllen, keine Asylbewerber finden, die beabsichti-
gen, sich in der entsprechenden Kommune niederzulassen;

7. wie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Auswirkun-
gen der Anschlussunterbringungen von Asylbewerbern auf den Wohnungs-
markt beurteilt.

15. 05. 2019

Dr. Merz, Wolle, Baron, Dr. Baum, Sänze AfD

Antrag

der Abg. Dr. Heiner Merz u. a. AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Anschlussunterbringung von Asylbewerbern

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Die Herausforderungen und Belastungen von Kommunen, die mit der Anschluss -
unterbringung von Asylbewerbern einhergehen, wurden bereits in verschiedenen
Initiativen aus den Reihen verschiedener Fraktionen thematisiert (exemplarisch
die Kleine Anfrage des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP [Drucksache
16/2352], die Kleine Anfrage des Abg. Fabian Gramlig CDU [Drucksache
16/4149], den Antrag der Abg. Sascha Binder u. a. SPD [Drucksache 16/4512]
oder die Kleine Anfrage des Abg. Emil Sänze AfD [Drucksache 16/5195]). Mit
Hinweis auf den angeblich unverhältnismäßig hohen Aufwand wurden umfang-
reiche Antworten jedoch bisher unterschlagen. Dass eine Beantwortung etwa zur
Belegung auch monatlich aufgeschlüsselt grundsätzlich möglich ist, zeigt auch
die Drucksache 16/4149. Es ist zudem schwer nachvollziehbar, dass den Gemein-
den mit § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Pflichten auferlegt wurden und
die Landesregierung zu den Folgen dieses Gesetzes keine Erkenntnisse haben
will. Zudem stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage die Landesregierung, oh-
ne genaue Kenntnis des Bedarfs, bisher diesbezügliche Förderprogramme auf den
Weg gebracht haben will. Der Aufwand, welcher im Zusammenhang mit der Er-
füllung der aus dem Gesetz entstehenden Pflichten entsteht, dürfte ungleich höher
sein als der zur Schaffung von Transparenz gegenüber dem Parlament, vor allem
aber gegenüber der Bevölkerung. Die Antragsteller bestehen daher auf eine voll-
ständige Berichterstattung der Landesregierung. Nicht vollständig beantwortet ist
bisher auch die Frage nach den genauen Zuteilungsregeln in Bezug auf die An-
schlussunterbringung, welche neben dem Bevölkerungsschlüssel nach der Ver-
ordnung des Integrationsministeriums über die Durchführung des Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes (DVO FlüAG) auch im Einvernehmen zwischen Kreisen und Ge-
meinden individuell gestaltet sein können.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. Juni 2019 Nr. 4-0141.5/16/6269 nimmt das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Finanzen und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche abweichenden Zuteilungsregeln im Rahmen der Anschlussunterbrin-
gungen in den Landkreisen vereinbart sind und zu welcher Anzahl zu erfüllen-
der Anschlussunterbringungen diese Regeln für die einzelnen Gemeinden je-
weils führen, also wie viele Asylbewerber aufgrund ihres Anspruchs auf eine
Anschlussunterbringung theoretisch in der jeweiligen Kommune untergebracht
sein müssten (monatliche Auflistung seit dem Jahr 2017);

2. wie viele bestehende Anschlussunterbringungen es in den einzelnen Gemeinden
tatsächlich monatlich gab (Auflistung seit dem Jahr 2017);

Zu 1. und 2.:

Hierzu wird auf die beigefügte Anlage verwiesen, welche die Angaben der unte-
ren Aufnahmebehörden der betroffenen Landkreise enthält. 
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3. wie viele Wohneinheiten hierfür jeweils angemietet oder erworbene Wohneinhei-
ten zur Verfügung gestellt wurden (monatliche Auflistung seit dem Jahr 2017);

Zu 3.:

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden Geflüchtete im Anschluss
an die vorläufige Unterbringung den Gemeinden in die Anschlussunterbringung
zugeteilt. Die Anschlussunterbringung wird von den Gemeinden als weisungs-
freie Pflichtaufgabe eigenverantwortlich sichergestellt (§ 18 FlüAG). Der Landes-
regierung liegen daher keine Erkenntnisse hierüber vor. 

4. welche monatlichen und sonstigen Kosten sich in diesem Zusammenhang für
die einzelnen Kommunen ableiten lassen (Auflistung seit dem Jahr 2017);

5. in welchem Umfang diese Kosten durch welche Stellen kompensiert wurden;

Zu 4. und 5.:

Entsprechend der Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission wurden
die Stadt- und Landkreise für die Jahre 2017 und 2018 mit einem Betrag von
insgesamt 268 Millionen Euro für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunter-
bringung unterstützt. Für den Zeitraum ab 2019 sind die weiteren Entscheidun-
gen der Gemeinsamen Finanzkommission bzw. des Haushaltsgesetzgebers ab-
zuwarten.

Aktuelle Zahlen werden als Grundlage für die nächste Verhandlungsrunde in der
Gemeinsamen Finanzkommission von den Stadt- und Landkreisen erhoben und
liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

6. welche Konsequenzen es für Kommunen sowie vorhandene, vorgehaltene
Wohneinheiten haben kann, sofern sich trotz der Absicht, die Quote der An-
schlussunterbringungen zu erfüllen, keine Asylbewerber finden, die beabsichti-
gen, sich in der entsprechenden Kommune niederzulassen;

Zu 6.:

Das Asyl- bzw. Ausländerrecht bietet Möglichkeiten, Zuteilungen in die An-
schlussunterbringung in Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus der zugeteilten Per-
son mit einer Wohnsitzauflage durchzusetzen. Der Landesregierung liegen inso-
fern keine Problemanzeigen der Kommunen vor.

7. wie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Auswirkun-
gen der Anschlussunterbringungen von Asylbewerbern auf den Wohnungs-
markt beurteilt.

Zu 7.:

Die Zuteilung der Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung erfolgt nach einem
Schlüssel, der sich aus dem Anteil der jeweiligen Gemeinde an der Bevölkerung
des Landkreises errechnet. Es ist demnach von einer räumlich ausgewogenen Zu-
teilung und somit von einem räumlich ausgewogenen Mehrbedarf an Wohnraum
auszugehen. 

Gemäß § 18 Abs. 2 FlüAG werden die in die Anschlussunterbringung einzube -
ziehenden Personen von den Gemeinden untergebracht, soweit dies erforderlich
ist. Dies bedeutet, dass die Gemeinden tätig werden, sofern sich die unterzubrin-
genden Personen auf dem freien Wohnungsmarkt nicht mit Wohnraum versorgen
können. 

Die Anschlussunterbringung stellt insofern in erster Linie eine Entlastung der po-
lizeirechtlichen Obdachlosenunterbringung dar. 

Mit dem Landesförderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ wurden die Ge-
meinden finanziell dabei unterstützt, den erforderlichen Wohnraum zeitnah zu
schaffen. Da die Anschlussunterbringung der Asylbewerber sowohl in Gebäuden
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der Gemeinde, angemieteten Wohnungen sowie Gemeinschaftsunterkünften er-
folgen kann, werden die Auswirkungen der Anschlussunterbringung auf die Woh-
nungsmärkte insgesamt als nachrangig angesehen.

In Vertretung

Klenk

Staatssekretär
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